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4 .1.3.1» Die Anwendung der Rechtsgrundlagen der
Beschuldigtenvernehmung durch den Unter
suchungsführer als Voraussetzung für die 
Erarbeitung wahrer Aussagen und die Ge
währleistung der Objektivität der Be
schuldigtenvernehmung
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4.1.3.2. Das gesetzlich geforderte und mögliche
Vorgehen des Untersuchungsführers in der 
Beschuldig tenve rnehmung

4 .1.3.3 » Konsequenzen aus der strafprozessualen
Stellung des Beschuldigten im Ermittlungs- 
verfahren für die Durchführung der Beschul
dig tenve rnehmung

4 .1.3.4. Die Nutzung strafprozessualer Bestimmun
gen zur offensiven Vernehmungsführung

4.1.4. Die Dokumentierung der Beschuldigtenver
nehmung
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Grundsätzliche Anforderungen zur Gewähr
leistung der objektiven Wiedergabe der Be
schuldigtenaussage und beweiserheblichsr 
Umstände des Verlaufs der Beschuidigtenver- 
nehmung ^
Die Gewährleistung dsr Gesetzlichkeit bei 
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Möglichkeiten der Nutzung der Beschuldigten- 
vernehmüng für die politisch-operative Aus- 
wertungstätigkeit sowie die Dokumentierung 
ihrer Ergebnisse
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Ausgewählte Aufgaben der weiteren Quali
fizierung der Sicherung von Zeugenaussagen, 
Sachverständigengutachten sowie von Beweis
gegenständen und Aufzeichnungen unter dem 
Aspekt der Wahrheitssicherung
Erfordernisse der weiteren Qualifizierung 
der Vorbereitung und Durchführung von 
Zeugenvernehmungen unter besonderer Be
achtung von in der Untersuchungsarbeit 
des MfS festgestellten Faktoren, die den 
Wahrheitsgehalt der Zeugenaussage beein
flussen können

4.2.1.1. Bedeutung und Wesen der Zeugenvernehmung 
in der Untersuchungsarbeit des MfS
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